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Anschriften: 

 

 

An alle Studierenden im Studiengang  
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
mit dem Fach Grundschulpädagogik 
 

 

 

Integrierte Fremdsprachenarbeit in der Grundschule 

 

 

 

Zum Wintersemester 2002/03 wurde die Konzeption des Faches Grundschulpädagogik 
neu gestaltet. Integrierte Fremdsprachenarbeit (IFA) wurde in das Fach Grundschulpä-
dagogik integriert und ist ab sofort verpflichtender Bestandteil des Faches. Dies gilt 
nicht für Studierende, die Englisch oder Französisch als Fach gewählt haben. 

 

 

Wer muss IFA studieren? 

- Alle, die zum WS 02/03 im ersten Fachsemester für den Studiengang Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen mit dem Fach Grundschulpädagogik eingeschrieben sind 
und Englisch oder Französisch nicht als Fach gewählt haben.  

- Alle, die zum WS 02/03 im zweiten Fachsemester für den Studiengang Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen mit dem Fach Grundschulpädagogik eingeschrieben 
sind und Englisch oder Französisch nicht als Fach gewählt haben. 

- Alle, die zum WS 02/03 im dritten Fachsemester für den Studiengang Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen mit dem Fach Grundschulpädagogik eingeschrieben 
sind, Englisch oder Französisch nicht als Fach gewählt haben und die ihr 
Staatsexamen nicht bis zum 30.9.2005 ablegen. D.h. dass für Studierende, die 
im dritten Fachsemester eingeschrieben sind, keine Verpflichtung besteht IFA zu 
studieren, wenn sie ihre Prüfung bis zum 30.9.2005 ablegen.  

 

 

Wer darf IFA – wie bisher - freiwillig als Modul studieren? 

- Alle, die zum WS 02/03 im dritten Fachsemester für den Studiengang Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen mit dem Fach Grundschulpädagogik eingeschrieben 
sind, Englisch oder Französisch nicht als Fach gewählt haben und die ihr 
Staatsexamen bis zum 30.9.2005 ablegen.  
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- Alle, die zum WS 02/03 im vierten oder einem höheren Fachsemester für den 
Studiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem Fach Grundschulpäda-
gogik eingeschrieben sind und Englisch oder Französisch nicht als Fach gewählt 
haben.  

 

 

Was ist im Rahmen von IFA zu studieren? 

- Es muss entweder Englisch oder Französisch gewählt werden. 

- Primarstufenbezogene Fremdsprachendidaktik ist im Umfang von 4 SWS (2 
SWS Grundschulpädagogik und 2 SWS Englisch oder Französisch) zu studieren.  

- Angewandte Sprachwissenschaft und Landeskunde / Kulturwissenschaft / Li-
teraturwissenschaft (Englisch oder Französisch) sind im Umfang von 4 SWS zu 
studieren . 

- Sprachpraxis (Englisch oder Französisch) ist im Umfang von bis zu 8 SWS zu 
studieren (bis zu 4 SWS verpflichtend, 4 SWS auf freiwilliger Basis). 

 

 

Welche Leistungsnachweise sind im Rahmen von IFA zu erbringen? 

- 1 Leistungsnachweis in primarstufenbezogener Fremdsprachenarbeit (Englisch 
oder Französisch). 

- 1 Leistungsnachweis in angewandter Sprachwissenschaft (Englisch oder Franzö-
sisch). 

- 1 Leistungsnachweis in Sprachpraxis (2 SWS, Englisch oder Französisch) oder 
nachgewiesene Teilnahme an sprachpraktischen Übungen im Umfang von 4 
SWS. Als Leistungsnachweis wird das durch das Zeugnis der allgemeinen Hoch-
schulreife nachgewiesene beibehaltene Leistungsfach Englisch oder Französisch 
anerkannt, wenn in der Qualifikation im Prüfungsbereich mindestens 25 Punkte er-
zielt wurden. 

 

 

Was müssen diejenigen, für die IFA verpflichtend ist, im Fach Grundschulpäda-
gogik studieren? 

- Erziehungswissenschaftliche Grundlegung, 6 SWS (Pflicht). 

- Vorschulische Erziehung und Schulanfang, 6 SWS (Pflicht). 

- Grundlegender Sprachunterricht, 10 SWS (Pflicht). 

- Grundlegender Sachunterricht, 8 SWS (davon 6 Pflicht und 2 Wahlpflicht). 

- Grundlegender Mathematikunterricht, 10 SWS (davon 8 Pflicht und 2 Wahlpflicht). 
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- Schwerpunktstudium nach Wahl in Grundlegender Sprachunterricht oder Grundle-
gender Sachunterricht oder Grundlegender Mathematikunterricht1, 6 SWS (Wahl-
pflicht). 

- Erwerb praktischer Kenntnisse in der musikalisch-rhythmischen Erziehung, 4 SWS 
(davon 2 Pflicht und 2 Wahlpflicht). Dies entfällt, falls Musik als Fach gewählt wur-
de. 

- Fachpraktikum, (Pflicht). 

 

 

Welche Leistungsnachweise müssen diejenigen, für die IFA verpflichtend ist, im 
Fach Grundschulpädagogik erbringen? 

- 1 Leistungsnachweis in grundschulbezogener erziehungswissenschaftlicher 
Grundlegung. 

- 1 Leistungsnachweis in vorschulischer Erziehung und Schulanfang. 

- 1 Leistungsnachweis in grundlegendem Sprachunterricht. 

- 1 Leistungsnachweis in grundlegendem Sachunterricht. 

- 1 Leistungsnachweis in grundlegendem Mathematikunterricht. 

 

 

Welche Leistungsnachweise müssen diejenigen, für die IFA verpflichtend ist, im 
Bereich der Erziehungswissenschaft (s. § 9 Abs. 3 Nr. 1 und 2 der Studienord-
nung für den Studiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen)erbringen? 

- mindestens 1 Leistungsnachweis in   
- erziehungswissenschaftliche Forschungsmethoden oder   
- Integration von Kindern mit fremder Muttersprache oder   
- Fragestellungen fundamentaler Lebenszusammenhänge.  

Das Studium der Erziehungswissenschaft richtet sich nach den bisherigen Bestimmun-
gen.  

 

 

 

 
Angelika Jungeilges 
Referat Studium und Weiterbildung 

                                                 
1 Studierende, die Deutsch oder Mathematik als zweites Fach gewählt haben, sollten sich für einen je-
weils anderen Schwerpunkt entscheiden.  


